
- geänderte Bestandteile sind pink unterlegt -

  1. Teiländerung



8. Hinweise

8.1 Stellplätze

Es wird empfohlen die im Bereich der 1. Teiländerung des Bebauungsplans befindlichen Stellplätze in wassergebundener Decke, mit
versickerungsfähigem Pflaster oder Rasengittersteinen zu befestigen. 

8.2 Kampfmittel

Dem Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) NRW - Rheinland liegen Hinweise auf das Vorhandensein von Kampfmitteln oder Bomben-
blindgängern vor, da das Plangebiet in einem ehemaligen Bombenabwurfgebiet liegt. Auch wenn Bodenuntersuchungen den Verdacht
nicht bestätigen sollten, wird darauf hingewiesen, dass beim Auffinden von Bombenblindgängern oder Kampfmitteln Erdarbeiten unver-
züglich einzustellen und umgehend die nächste Polizeidienststelle oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst zu benachrichtigen sind.
Frühzetig vor Bauginn ist der KBD NRW - Rheinland zwecks Kampfmittelüberprüfung zu benachrichtigen.
Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbeiten, Pfahlgründungen etc. wird eine Sicherheitsdetektion
empfohlen. Die weitere Vorgehensweise ist dem „Merkblatt für das Einbringen von „Sondierbohrungen“ im Regierungsbezirk Köln“ des
KBD NRW - Rheinland zu entnehmen.




